
Frage 
Darf ich in Schleswig-Holstein Fische im Setzkescher hältern? 

Antwort: 
Ja, der Einsatz eines Setzkeschers zur Frischhaltung des Fanges ist 

möglich, wenn Sie Schonsetzkescher aus knotenlosem Material 

mit 

einer Länge von mindestens 3,50 Metern und einem Durchmesser 

von mindestens 50 Zentimetern verwenden, die waagerecht 

aufzustellen sind.  

Gehälterte Fische dürfen nicht zurückgesetzt werden! 

Weitere Details dazu finden Sie in der: 

 LFischG-DVO oder im 

 Merkblatt für den Urlauberfischereischein
 

http://www.gesetze-rechtsprechung.sh.juris.de/jportal/?quelle=jlink&query=FischGDV+SH&psml=bsshoprod.psml&max=true&aiz=true
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Fachinhalte/F/fischerei/Downloads/Merkblatt_UrlauberFSchein.pdf?__blob=publicationFile&v=2

